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Antrag 

Im Planungsausschuss wird darüber berichtet, wie häufig der Paragraph 31 Absatz 3 
des Baugesetzbuches angewendet wurde, wo er angewendet wurde, wo seine 
Anwendung derzeit geplant ist und wie häufig entsprechende Anträge abgelehnt wurden 
und mit welcher Begründung. 

Begründung 

Der Paragraph 31 Absatz 3 des BauGB ermöglicht es der Stadt, im Einzelfall von den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu befreien, um Wohnraum zu schaffen. Für 
die Mitglieder des Planungsausschusses ist es von Interesse, zu erfahren, inwiefern 
dieses Instrument tatsächlich zur Schaffung von Wohnraum beitragen kann. 
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